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Wussten Sie 
schon, …
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… dass die Mitgliederversammlung des BDIZ EDI den Vorstand alle vier Jahre 
wählt? 2025 entschied die Versammlung in Augsburg, den Vorstand neu zu 
mischen: Der Verband setzt sich aus neuen Gesichtern und bewährten Köpfen 
zusammen. An der Spitze Christian Berger und Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller, 
neuer Generalsekretär ist Dr. Stefan Liepe (vormals Schriftführer), Schatzmeister 
Dr. Wolfgang Neumann. Neu im Kernvorstand als Schriftführer: Dr. Dr. Markus 
Tröltzsch. Im erweiterten Vorstand arbeiten Kristin-Theres Tischer aus Bad Sal-
zungen, Stefanie Tiede aus Rostock und Prof. Dr. Dr. Johann Müller aus München 
mit. Dr. Renate Tischer, Prof. Dr. Jörg Neugebauer, Dr. Freimut Vizethum und 
Dr. Nathalie Khasin sind nach langjähriger Mitarbeit und auf eigenen Wunsch 
ausgeschieden.

… dass die Abrechnungswebinare der Serie „Der BDIZ EDI informiert“ seit 2020 
für Mitglieder kostenfrei sind? Was als Unterstützung für die Praxen in der 
Coronapandemie begann, wird aufgrund der großen Nachfrage und je nach 
Aktualität der Themen in loser Folge weitergeführt. Gewöhnlich zum Jahres-
beginn und in der Mitte des Jahres gibt es Neues in Sachen zahnärztliche Ab-
rechnung. So auch 2025. Zu Beginn des Jahres ging es um die Standortbestim-
mung bei GOZ, GOÄ und BEMA. Aus aktuellem Anlass hat Kerstin Salhoff 
Ende September ein Update zum Thema UPT gegeben und eine Woche später 
gemeinsam mit BDIZ EDI-Präsident Christian Berger hilfreiche Hinweise zur be-
triebswirtschaftlichen Komponente. 

… dass der Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie alle fünf Jahre erneuert wer-
den muss? Der BDIZ EDI überprüft Erfahrung, Kenntnisse und nachhaltige Tä-
tigkeit in der Implantologie. Das Führen des TSP muss alle fünf Jahre erneut 
beantragt bzw. verlängert werden. Voraussetzungen sind u. a. Zerti� kat über 
das Curriculum Implantologie nach den Richtlinien der Konsensuskonferenz 
Implantologie, Nachweis einer mindestens dreijährigen Tätigkeit in der Implan-
tologie, Nachweis von mindestens 200 Implantaten (gesetzt und/oder versorgt) 
und/oder 70 Patientenfälle (durch Eidesstattliche Versicherung, Stichproben 
durch 10 OPGs). Mehr Informationen dazu auf der Website des BDIZ EDI: 
https://bdizedi.org/taetigkeitsschwerpunkt/. 
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